
Landesmeisterschaft
statische Kurzwaffe

27.01.2024

Veranstalter: Bund der Militär- und Polizeischützen e.V.
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Wettkampfnummer: 12-001-2024

Am Samstag, dem 27.01.2024, werden ab 10:00 Uhr in der
Schießanlage der Waffenburg in 18374 Ostseeheilbad Zingst

die Landesmeisterschaften in den Disziplinen Dienstpistole 1 (C.3), Dienstpistole
2 (C.4), Dienstpistole 3 (C.5), Dienstrevolver 1 (C.12), Sportpistole 1 (C.13),

Sportpistole 2 9mm (C.13A), Sportpistole 2 .357 Magnum (C.13A) und
Kleinkaliber Kurzwaffe (C.16) ausgetragen.

Starberechtigt sind alle Mitglieder/Schützen des BDMP.

Ausrichter: Landessportleiter MV Nico Müller
Landesreferent für DP, DR und SP Ted-Michael Fischer

Startzeiten: Startzeiten werden nach dem Meldeschluss vergeben und
sind bindend! Um Verzögerungen zu vermeiden, haben sich
die Teilnehmer spätestens 30 Minuten vor der vergebenen
Startzeit am Wettkampfort einzufinden und die Startkarten
in Empfang zu nehmen.

Meldeschluss: Onlineanmeldung bis zum 21.01.2024.
Anmeldung ist vor Ort nicht möglich!

Startgelder: Das Startgeld von 10,00e pro Disziplin ist spätestens 5
Tage nach der Onlineanmeldung zu überweisen.

Kontoverbindung: Die Startgebühren sind unter Angabe von Name, BDMP-
Mitgliedsnummer und den zu schießenden Disziplinen
auf folgendes Konto zu überweisen:
Nico Müller
IBAN: DE16 1203 0000 1076 2707 17
BYLADEM1001 (DKB)

Wettkampfgericht: Besteht aus den Landesreferenten und der Standaufsicht.
Wettkampfregeln: Bei schwerwiegenden Regelverstößen kann eine Disquali-

fikation durch das Wettkampfgericht erfolgen.
Standaufsicht: Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, behält

sich der Ausrichter vor, erfahrene Schützen aus dem Star-
terfeld als Standaufsichten ( RO’s ) einzuteilen.

Preise: Für die Platzierungen 1-3 werden für die Einzelwertungen
auf der zentralen Siegerehrung Medaillen ausgegeben.

Datenschutz: Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer die Veröffent-
lichung der notwendigen Daten in den Ergebnislisten im In-
ternet und in den Printmedien sowie die Veröffentlichung
seines Bildes im Internet und in den Printmedien.



Dienstpistole 1, DP1
Ziff. C.3 Sportordnung BDMP
Dienstpistolen (starre Visierung, Kaliber .25 bis .456)
Schußzahl: 15 in 15 Minuten
Scheibe: ISSF 25m/50m Pistole

Dienstpistole 2, DP2
Ziff. C.4 Sportordnung BDMP
Dienstpistolen (verstellbare Visierung, Kaliber .25 bis .456)
Schußzahl: 15 in 15 Minuten
Scheibe: ISSF 25m/50m Pistole

Dienstpistole 3, DP3
Ziff. C.5 Sportordnung BDMP
Pistolen mit Anschlagschaft (Kaliber .25 bis .456)
Schußzahl: 15
Scheibe: ISSF 25m/50m Pistole

Dienstrevolver 1, DR1
Ziff. C.12 Sportordnung BDMP
Dienstrevolver (Kaliber .30 bis .456)
Minimale Lauflänge 3“ und einer maximale Lauflänge von 4“, un-
abhängig von ihrem Einführungsjahr, und unveränderte Dienstre-
volver, welche vor 1945 eingeführt wurden unabhängig von ihrer
Lauflänge, jedoch nicht unter 3“ sind zugelassen.
Schußzahl: 15 in 15 Minuten
Scheibe: ISSF 25m/50m Pistole

Für die Disziplinen Dienstpistole 1-3 und Dienstrevolver 1 ist die aktuelle
Dienstpistolenliste zu beachten!



Sportpistole 1, SP1
Ziff. C.13 Sportordnung BDMP
Revolver und halbautomatische Pistolen (max. 6“,
Kaliber .32 bis .455)
Schußzahl: 30
Anschlag: einhändig
Scheibe: ISSF 25m/50m Pistole

Sportpistole 2 9mm, SP2 9mm
Ziff. C.13A Sportordnung BDMP
Revolver und halbautomatische Pistolen (max. 6,5“,
Kaliber 9 mm Luger und .45 Auto)
Schußzahl: 30
Anschlag: ein- oder beidhändiger Anschlag
Scheibe: ISSF 25m/50m Pistole

Sportpistole 2 .357 Magnum, SP2 .357 Mag
Ziff. C.13A Sportordnung BDMP
Revolver und halbautomatische Pistolen (max. 6,5“,
Kaliber .357 Magnum und .44 Magnum)
Schußzahl: 30
Anschlag: ein- oder beidhändiger Anschlag
Scheibe: ISSF 25m/50m Pistole

Kleinkaliber-Kurzwaffe, KK
Ziff. C.16 Sportordnung BDMP
Revolver und halbautomatische Pistolen (max. 6“, Kaliber .22 lfB)
Schußzahl: 24 (Präzision 12, Duell 12)
Scheibe Präzision: ISSF 25m/50m Pistole
Scheibe Duell: ISSF-Schnellfeuerpistolen-Scheibe 25 m

Das Anfertigen von Video-, Bild- oder Tonaufzeichnungen ist nur mit
ausdrücklicher Zustimmung des Veranstalters erlaubt. Zusätzlich sind zu

jeder Zeit die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu
beachten und einzuhalten. Zuwiderhandlungen können durch den

Veranstalter oder den Bundesverband sanktioniert werden.


